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Allgemeines 

• Die Übernahme der Liquiditätskredite geschieht 

durch Eintreten des Landes in fällig werdende 

Liquiditätskredite der Kommunen. 

• Grundsätzlich geschieht dies in chronologischer 

Reihenfolge, d.h. das Land übernimmt einen 

Liquiditätskredit am Tag seiner Fälligkeit. 

• Es werden so lange Liquiditätskredite von der 

Kommune übernommen, bis das Volumen erreicht 

ist, auf das die Kommune einen Anspruch hat. 
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Allgemeines 

• Der Anspruch einer Kommune leitet sich aus ihrem 

Anteil am Gesamtvolumen der strukturellen 

Kassenkredite zum Stichtag 31.12.2017 ab.  

• Welche Liquiditätskredite im Einzelnen durch das 

Land übernommen werden, wird in einer 

Übernahmevereinbarung zwischen Land und 

Kommune abgestimmt. 

 

24.10.2019 



Seite 4  

Allgemeines 

• Abweichungen von chronologischer Reihenfolge 

sind in Ausnahmefällen möglich. 

• Soweit Kredite übernommen werden sollen, für die 

eine Zinssicherung abgeschlossen wurde, kann die 

Zinssicherung ohne Grundgeschäft bei der 

Kommune verbleiben. 

• Magral: „Einer Teilnahme von ‚Magral-Kommunen‘ 

steht nichts entgegen.“ 
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Welche Schritte sind zu tun? 

 

1. Teilnahme-Erklärung seitens der Kommune 

 

2. Übernahmevereinbarung zwischen Kommune und 

Land 

 

24.10.2019 
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Zu 1: Erklärung seitens der Kommune 

• Jede Kommune muss beim Ministerium für 

Finanzen und Europa erklären, ob sie an der 

Übernahme durch das Land teilnimmt. 

• Denn: Die Teilnahme ist freiwillig. Allerdings 

entbindet die Nicht-Teilnahme nicht von den 

Verpflichtungen zum Haushaltsausgleich und der 

Tilgung von Liquiditätskrediten. 

• Ratsbeschluss über Teilnahme erforderlich. 
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Zu 1: Erklärung seitens der Kommune 

 

• Die Erklärung muss bis spätestens 30. Juni 2020 

vorliegen. 

 

• Es wird eine frühzeitige Erklärung empfohlen, um 

eine schnellstmögliche Übernahme von Krediten 

sicherzustellen. 

 

 

24.10.2019 
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1. Erklärung seitens der Kommune 

• Ein Muster der Erklärung findet sich in der Anlage 

zur Verordnung zur Übernahme struktureller 

Liquiditätskredite durch das Land. 

• Die Erklärung besteht aus zwei Teilen: 

1. Einem Anschreiben, auf dem vermerkt wird, ob 

die Kommune teilnimmt. 

2. Einer Anlage, in dem die Kommune, alle 

bestehenden Liquiditätskredite mit Volumen 

und Fälligkeiten einträgt. 

24.10.2019 
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Zu 1: Erklärung seitens der Kommune 

• Sollte die Erklärung bereits vor Inkrafttreten des 

Gesetzes und der Verordnung abgegeben werden: 

 

• Bitte um Ergänzung, dass die Erklärung 

vorbehaltlich der entsprechenden rechtlichen 

Regelungen erfolgt. 

24.10.2019 
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Zu 2: Übernahmevereinbarung 

• Einheitliches Muster für alle 

Übernahmevereinbarungen. 

 

• Übernahmevereinbarung zwischen dem Land und 

jeder einzelnen teilnehmenden Kommune. 

 

24.10.2019 
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Zu 2: Übernahmevereinbarung 

Die Übernahmevereinbarung enthält und regelt: 

• Gesamtübernahmevolumen 
• Verfahren der Übernahme 
• begleitende Pflichten 
• eine Liste der zu übernehmenden 

Liquiditätskredite mit Detailangaben (u.a. 
Volumen, Fälligkeitstag) 
• Eine Übernahme ist grundsätzlich ab dem 1. Januar 2020 

möglich. 
• Vorheriger Abschluss der Übernahmevereinbarung erforderlich! 

 

24.10.2019 
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Zu 2: Übernahmevereinbarung 

Die Übernahmevereinbarung enthält und regelt 

weiter: 

• das abwickelnde Kreditinstitut 
• der Sparkassenverband Saar hat grundsätzliches 

Interesse der Sparkassen mit Blick auf eine 

Zusammenarbeit angemeldet 

• Grundlage: Rahmenvertrag zwischen Kreditinstitut, Land 

und Kommune 

• Sonderregelungen für Kommunen, die das 

Gesamtübernahmevolumen erst nach 2023 

erreichen würden. 
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Wie funktioniert die Übernahme? 

Am Tag der Fälligkeit eines Liquiditätskredits, der laut 

Anlage der Übernahmevereinbarung übernommen 

wird: 

1. Kommune tilgt diesen Liquiditätskredit. 

2. Hierzu nimmt sie ein Überbrückungsdarlehen 

bei einem festgelegten Kreditinstitut auf.  

3. Das Land übernimmt dieses 

Überbrückungsdarlehen am nächsten Werktag. 

Zins und Tilgung dann beim Land. 

24.10.2019 
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Kommune 

Land 

Gläubiger der 
Kommune 

Festgelegtes 
Kreditinstitut 

übernimmt Kredit 

finanziert 
Kredit zur 

Tilgung 

tilgt fälligen Kredit 

Wie funktioniert die Übernahme? 

1 

2 

nimmt Kredit in 
Tilgungshöhe 

auf 

1 1 

Geldfluss 

Vertragsschluss 

0 schließen 
Übernahme-
vereinbarung 
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Zusammenfassung: 

1. Herbeiführen eines Ratsbeschlusses über die 

Teilnahme an der Übernahme  

2. Erklärung an das Ministerium für Finanzen und 

Europa  

3. Abstimmung und Abschluss einer 

Übernahmevereinbarung mit dem Land 

4. Ab dem 1. Januar 2020: Land übernimmt Kredite 

über jeweils ein noch festzulegendes Kreditinstitut 

24.10.2019 
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Herzlichen Dank  

 

für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

    Ihre Fragen? 
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